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Art. 51a B-VG
 B-VG - Bundes-Verfassungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.01.2023

(1) Hat die Bundesregierung dem Nationalrat nicht rechtzeitig (Art. 51 Abs. 2 und 3) den Entwurf eines

Bundes nanzrahmengesetzes oder eines Bundes nanzgesetzes vorgelegt, so kann ein Entwurf eines

Bundes nanzrahmengesetzes oder eines Bundes nanzgesetzes im Nationalrat auch durch Antrag seiner Mitglieder

eingebracht werden.

(2) Legt die Bundesregierung den Entwurf eines Bundes nanzrahmengesetzes oder eines Bundes nanzgesetzes nach

der Stellung eines solchen Antrages vor, so kann der Nationalrat beschließen, den jeweiligen Entwurf seinen

Beratungen zugrunde zu legen.

(3) Hat der Nationalrat in einem Finanzjahr kein Bundes nanzrahmengesetz beschlossen, so gelten die Obergrenzen

des letzten Finanzjahres, für welches Obergrenzen festgelegt wurden, weiter.

(4) Hat der Nationalrat für ein Finanzjahr kein Bundes nanzgesetz beschlossen und tri t er auch keine vorläu ge

Vorsorge durch Bundesgesetz, so ist der Bundeshaushalt nach den Bestimmungen des zuletzt beschlossenen

Bundes nanzgesetzes zu führen. Finanzschulden können dann nur bis zur Hälfte der jeweils vorgesehenen

Höchstbeträge und kurzfristige Verp ichtungen zur vorübergehenden Kassenstärkung bis zur Höhe der jeweils

vorgesehenen Höchstbeträge eingegangen werden.
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